
Entsorgung von Weihnachtsbäumen im Entsorgungsgebiet Oschatz am 15.01.2022 

Im Auftrag des Landkreises erfolgt in den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden die 
entgeltfreie Entsorgung von Weihnachtsbäumen durch die Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH. 
Bitte beachten Sie hierzu die unten aufgeführten Annahmestellen und –zeiten. 

Angenommen werden nur Weihnachtsbäume, bei denen vorher sämtlicher Baumschmuck entfernt 
wurde, um im Anschluss eine ordnungsgemäße Kompostierung zu gewährleisten.  

In Oschatz erfolgt am Sonnabend, 15.01.2022 die Entsorgung der Weihnachtsbäume über 
Pressfahrzeuge an folgenden Standorten: 

Standort Pressfahrzeug Uhrzeit 

Straße der Einheit – am Spielplatz     08.00 bis 08.30 Uhr 
Parkplatz Freiherr-von-Stein-Promenade  08.45 bis 09.15 Uhr 
Fliegerhorst, Am Forsthaus gegenüber Amselweg    09.30 bis 10.00 Uhr  
Parkplatz am Langen Rain/parallel zur Venissieuxer Straße     10.15 bis 10.45 Uhr 
Parkplatz  B6, an Werbeagentur Schleych-Werbung     11.00 bis 11.30 Uhr 
Goethestraße 12.00 bis 12.30 Uhr 

 Weihnachtsbaumentsorgung auf den Annahmestellen für Baum- und Heckenschnitt 

Stadt/Gemeinde Annahmestelle Datum/Zeit 

Mügeln Grauschwitzer Straße Sonnabend, 15.01.2022 
09.00 bis 12.00 Uhr 

Dahlen Strehlaer Straße gegenüber 
Sportplatz 

Sonnabend, 15.01.2022 
09.00 bis 12.00 Uhr 

Wermsdorf Am Fasanenholz Sonnabend, 15.01.2022 
09.00 bis 12.00 Uhr 

Glossen ehem. Deponie 
Colditzschächte 

Sonnabend, 15.01.2022 
09.00 bis 12.00 Uhr 

Klingenhain ehem. Deponie Sonnabend, 15.01.2022 
09.00 bis 12.00 Uhr 

Liebschützberg Kompostieranlage  
Rechau/Zöschau 

Sonnabend, 15.01.2022 
09.00 bis 12.00 Uhr 

Merkwitz Oschatzer Straße, ehemalige 
Straßenmeisterei  

Sonnabend, 15.01.2022 
09.00 bis 12.00 Uhr 

Weiterhin besteht für alle Einwohner des Landkreises die Möglichkeit einer entgeltfreien Abgabe der 
Weihnachtsbäume auf den Betriebshöfen Torgau und Rechau/Zöschau der Abfallwirtschaft Torgau-
Oschatz GmbH (Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 08:00 – 17.00 Uhr und Sa. 8.00 – 12.00 Uhr). 
Das Ablagern von Weihnachtsbäumen außerhalb der o. g. Zeiten, Annahmestellen und Standorte 
ist nicht gestattet.  


